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Der Zugang zu Behördeninformationen
ist im Kanton Zürich «vergleichsweise
wenig vorteilhaft» organisiert. Zu die-
sem Schluss kommt ein Evaluationsbe-
richt zum kantonalen Gesetz über die
Information und den Datenschutz
(IDG), den der Zürcher Datenschutzbe-
auftragte Bruno Baeriswyl gestern vor-
gelegt hat. «Die öffentlichen Organe in-
formieren zu wenig darüber, dass die
Bevölkerung das Recht hat, Dokumente
der Behörden einzusehen», so der kan-
tonale Datenschützer.

Konkret kritisiert er, dass nur 20 Pro-
zent der Zürcher Gemeinden wie vom
Gesetz vorgeschrieben ein Verzeichnis
ihrer Informationsbestände auf ihrer
Website haben. Mit anderen Worten:
80 Prozent der Gemeinden vernachläs-
sigen punkto Öffentlichkeitsprinzip ih-
re Pflichten. Vor allem kleinere Ge-
meinden hätten diesbezüglich Nachhol-
bedarf.

Laut dem Evaluationsbericht muss
auch der Datenschutz in vielen Ge-
meinden und anderen öffentlichen Or-
ganen gestärkt werden: «Es müsste viel
mehr Kontrollen geben», erklärt Baeris-
wyl. Oft gebe es keine verbindlichen
Vorgaben zur Passwortsicherheit. «Die
Gemeinden kennen vielfach die Risiken
nicht», moniert der Datenschützer. Da-
bei könne es schwerwiegende Folgen
haben, wenn sensible Daten in die fal-
schen Hände gerieten.

Gesetzesrevision steht an
Für die bevorstehende Revision des

IDG stellt der Datenschutzbeauftragte
mehrere Forderungen in den Raum:

■ Der Katalog der besonders zu schüt-
zenden Personendaten müsse um Da-
ten zum Sexualleben, zur sexuellen
Orientierung, genetische sowie biome-
trische Daten sowie um das Profiling,
wie es beispielsweise die Polizei vor-
nimmt, ergänzt werden. «Wenn etwa
Daten über genetisch bedingte Krank-
heitsrisiken publik werden, kann dies
dazu führen, dass die betreffende Per-
son und ihre Verwandten diskriminiert
werden», erläutert Baeriswyl.
■ Er fordert auch, dass die öffentlichen
Organe betroffene Personen nicht nur
bei der Beschaffung und Weitergabe
von besonderen Personendaten, son-
dern auch von gewöhnlichen Personen-
daten aktiv informieren müssen. Aus-
nahmen seien im IDG präzise zu re-
geln.
■ Zudem seien die Kompetenzen des
Datenschützers zwingend zu erwei-
tern. Heute darf er nur Empfehlungen
aussprechen und kann bei deren
Nichteinhaltung klagen. Künftig müsse
er auch Verfügungen und vorsorgliche
Massnahmen anordnen können, woge-
gen dann die Betroffenen allenfalls kla-
gen könnten. Zwingend ist diese Ände-
rung laut Baeriswyl aufgrund einer
neuen Europaratskonvention, die
nächstes Jahr in Kraft tritt. Die Schweiz
habe diese als Europaratsmitglied um-
zusetzen.
■ Weiter fordert Baeriswyl, dass das
Aufgabengebiet des kantonalen Daten-
schutzbeauftragten auszudehnen sei:
Neu müsste aus dem Datenschützer
ein Datenschutz- und Öffentlichkeits-
beauftragter werden, wie dies beim
Bund und etwa in den Kantonen Aar-
gau, Solothurn und Basel-Stadt bereits

der Fall ist. Die im IDG zu verankernde
Stelle solle sich für das Öffentlichkeits-
prinzip einsetzen, die Bevölkerung
und die öffentlichen Organe entspre-
chend beraten sowie bei Konflikten
vermittelnd wirken. Gemäss Baeriswyl
wäre dafür eine zusätzliche Vollzeit-
stelle nötig.

Bevölkerung will Informationen
Bedarf dafür wäre gemäss dem Eva-

luationsbericht vor allem aus Sicht der
Bevölkerung vorhanden: In einer re-
präsentativen Umfrage im Kanton Zü-
rich bewerteten die Befragten die
Wichtigkeit des Öffentlichkeitsprinzips
durchschnittlich mit 7,7 von 10 Punk-
ten. Die öffentlichen Organe, zu denen
Behörden, aber auch Fachhochschulen
gehören, stuften den voraussetzungslo-
sen Zugang zu Informationen im Ge-
gensatz zur übrigen Bevölkerung als
weniger wichtig ein.

Baeriswyl betont auf Nachfrage, dass
Gemeinden über wichtige Angelegen-
heiten informieren müssen. Als Richt-
wert für die Veröffentlichung von Ge-
meinderatsbeschlüssen nennt er eine
Woche. Innert dieser Frist pflegt der
Zürcher Regierungsrat seine Beschlüsse
zu veröffentlichen.

Die gestern veröffentlichte Evalua-
tion bildet den Abschluss einer seit
2013 laufenden Studie zur Wirksamkeit
und zum Reformbedarf des IDG. Eine
vom Regierungsrat eingesetzte Arbeits-
gruppe zur IDG-Revision, der auch Bae-
riswyl angehört, hatte vor den Som-
merferien ihre erste Sitzung. Voraus-
sichtlich nächstes Jahr wird die Regie-
rung ihren neuen IDG-Entwurf vorle-
gen.

80 Prozent der Gemeinden
vernachlässigen ihre Pflichten
Öffentlichkeitsprinzip Datenschützer Bruno Baeriswyl sieht Handlungsbedarf
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Bruno Baeriswyl, Datenschutzbeauftragter des Kantons Zürich, fordert mehr
Kompetenzen. JAS


	Mittwoch, 9. August 2017
	Seite: 31
	80 Prozent der Gemeinden vernachlässigen ihre Pflichten 


